
115 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1974 Ausgegeben am 30. Dezember 197 4 43. Stück 

57. Gesetz: Wiener Krankenanstaltengesetz, 1\nderung. 

37. 

Gesetz vom 12. Dezember 197 4 betreff end 
die ltnderung des Wiener Krankenanstalten

gesetzes 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des Art. I 
des Bundesgesetzes vom 3. Mai 1974, BGBL 
Nr. 281, mit dem das Krankenanstaltengesetz 
neuerlich geändert wird (2. Novelle zum Kran
kenanstaltengt!setz), beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener Krankenanstaltengesetz, LGBI. für 
Wien Nr. 1/1958, in der Fassung der Gesetze 
LGBL für Wien Nr. 13/1958, LGBI. für Wien 
Nr. 14/1965, LGBL für Wien Nr. 25/1966 und 
LGBL für Wien Nr. 28/1967, wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 1 Abs. 1, 2 und 3 haben zu lauten: 

„§ 1. (1) Unter Krankenanstalten (Heil- und 
Pflegeanstalten) sind Einrichtungen zu verstehen, 
die 

a) zur FeststeHung des Gesundheitszustandes 
durch Untersuchung, 

b) zur Vornahme operativer Eingriffe, 
c) zur Vorbeugung, Besserung und Heilung 

von Krankheiten durch Behandlung oder 
d) zur Entbindung 

bestimmt sind. 

(2) Ferner sind als Krankenanstalten auch Ein
richtungen anzusehen, die zur ärztlichen Betreu
ung und besonderen Pflege von chronisch Kran
ken bestimmt sind. 

(3) Krankenanstalten im Sinne der Abs. 1 
und 2 sind: 

L Allgemeine Krankenanstalten, das sind 
Krankenanstalten für Personen ohne Unterschied 
des Geschlechts, des Alters oder der Art der ärzt
lichen Betreuung (Abs. 1); 

2. Sonderkrankenanstalten, das sind Kranken
anstalten für die Untersuchung und Behandlung 
von Personen mit bestimmten Krankheiten oder 
von Personen bestimmter Altersstufen oder für 
bestimmte Zwecke; 
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3. Heime für Genesende, die ärztlicher Be
handlung und besonderer Wartung bedürfen; 

4. Pflegeanstalten für chronisch Kranke, die 
ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege be
dürfen; 

5. Gebäranstalten und Entbindungsheime; 
6. Sanatorien, das sind Krankenanstalten, die 

durch ihre besondere Ausstattung höheren An
sprüchen hinsichtlich Verpflegung, Pflege und 
Unterbringung entsprechen; 

7. selbständige Ambulatorien (Röntgeninsti
tute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtun
gen), das sind organisatorisch selbständige Ein
richtungen, die der Untersuchung oder Behand
lung von Personen dienen, die einer Aufnahme 
in Anstaltspflege nicht bedürfen. Der Verwen
dungszweck eines selbständigen Ambulatoriums 
erfährt dann keine Änderung, wenn dieses Am
bulatorium über eine angemessene Zahl von 
Betten vedügt, die für eine kurzfristige Unter
bringung zur Durchführung ambulanter dia
gnostischer und therapeutischer Maßnahmen un
entbehrlich ist." 

Der bisherige Abs. 3 ist als Abs. 4 zu bezeich
nen. 

2. § 2 lit. b hat zu lauten: 
„b) Einrichtungen, die von Betrieben für den 

Fall der Leistung Erster Hilfe bereitgehal
ten werden, sowie betriebsärztliche Dienste 
gemäß § 22 des Arbeitnehmerschutzgeset
zes, BGBL Nr. 234/1972;" 

3. § 2 lit. c hat zu entfallen; die bisherige 
lit. d ist als lit. c zu bezeichnen. 

4. Nach § 2 ist folgender § 2 a einzufügen: 
„§ 2 a. (1) Allgemeine Krankenanstailten sind 

einzurichten als 
a) Standardkrankenanstalten mit bettenfüh

renden Abteilungen zumindest für: 
1. Chirurgie, 
2. Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
3. Innere Medizin und 
4. Kinderheilkunde; 
wenn ein Facharzt für Kinderheilkunde 
als ständiger Konsiliararzt für die Betreu
ung von Neugeborenen und für die Behand
'1ung von Krankheiten des Kindesalters ver-
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